
• , Bundesnetzagentur 

1 
- für die Landesregulierungsbehörde -	 Aktenzeichen: BK9-16/8223V 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach§ 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs.1 Nr. 1 und 11 

und § 4 Abs. 2 ARegV 

wegen 	 Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

für die dritte Regulierungsperiode Gas (2018 bis 2022) 

hat die Beschlusskammer 9 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom­

munikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch den Vorsitzenden Helmut Fuß, 

den Beisitzer Dr. Jörg Mallossek 

und den Beisitzer Roland Naas, 

gegenüber der Stadt- und Überlandwerke GmbH Lübben, Bahnhofstraße 30, 15907 

Lübben, gesetzlich vertreten durch die Geschäftsführung 

- Netzbetreiber ­
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enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

am 05.03.2018 beschlossen: 

1. 	 Die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbetreibers werden für den 

Zeitraum vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2022 gemäß Anlage A1. Kalender­

jährliche Erlösobergrenzen dieses Beschlusses festgelegt. 

2. 	 Der Netzbetreiber ist verpflichtet, jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres 

- erstmalig zum 01.01.2018 - die Erlösobergrenze für das jeweilige Kalender­

jahr anzupassen, sofern sich der Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8 

ARegV, dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 4 ARegV oder volatile Kostenanteile nach § 11 Abs. 5 ARegV ändern. 

3. 	 Der Netzbetreiber ist verpflichtet, den Übergang von Netzen, Netzzusammen­

schlüssen und -aufspaltungen nach § 26 ARegV unverzüglich schriftlich bei 

der Beschlusskammer anzuzeigen. 

4. 	 Eine Kostenentscheidung bleibt vorbehalten. 
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GRÜNDE 


1. Sachverhalt 

Die Beschlusskammer hat gemäß § 2 ARegV von Amts wegen ein Verfahren zur Be­

stimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen für die dritte Regulierungsperiode 

nach § 4 Abs. 1 und 2 ARegV eingeleitet. Die Landesregulierungsbehörde, in deren 

Gebiet der Netzbetreiber seinen Sitz hat, wurde gemäß § 55 Abs. 1 S. 2 EnWG über 

die Einleitung des Verfahrens informiert. 

Den Netzbetreibern wurde vor Ablauf der Frist zur Stellung eines Antrags auf Teil­

nahme am vereinfachten Verfahren der in der dritten Regulierungsperiode gemäß § 

24 Abs. 2 S. 2 ARegV gültige Effizienzwert in Höhe von 93,46 % bekanntgegeben. 

Mit Beschluss vom 09.05.2016 wurde dem Netzbetreiber unter dem Aktenzeichen 

dieses Verfahrens die Teilnahme am vereinfachten Verfahren gemäß § 24 ARegV 

genehmigt. 

Eine Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen für die dritte Regulie­

rungsperiode vor Beginn ebendieser erfolgte nicht. 

1. Ermittlung des Ausgangsniveaus gemäß § 6 Abs. 1 ARegV 

Zum Zwecke der Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbe­

treibers hat die Beschlusskammer gemäß § 6 Abs. 1 ARegV eine Kostenprüfung zur 

Ermittlung des Ausgangsniveaus durchgeführt. Die erforderlichen Kostendaten des 

Netzbetreibers wurden auf Grundlage der Festlegung vom 22.04.2016 (BK9-15/605­

1 bis 6, ABI. BNetzA 08/2016, S. 1140 ff.) erhoben. Die von der Beschlusskammer 

danach ermittelten Gesamtkosten wurden dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 

16.08.2017 mitgeteilt. Der Netzbetreiber hat hierzu mit Schreiben vom 08.09.2017 

und ergänzend mit Schreiben vom 16.11.2017 gemäß § 67 Abs. 1 EnWG Stellung 

genommen. Nach eingehender Würdigung der Stellungnahme hat die Beschluss­

kammer Gesamtkosten entsprechend der Anlage 1 berücksichtigt. Diese wurden dem 

Netzbetreiber mit Schreiben vom 22.11.2017 mitgeteilt. 
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2. Zu- und Abschläge gemäß §§ 5 Abs. 3 ARegV 

Die Zu- und Abschläge gemäß § 5 Abs. 3 ARegV werden in einem gesonderten Ver­

fahren ermittelt. Die Prüfung der relevanten Sachverhalte war nicht Gegenstand die­

ses Verfahrens. 

3. Anhörung 

Die Beschlusskammer hat dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 08.12.2017 Gele­

genheit gemäß § 67 Abs. 1 EnWG gegeben, sich zu der beabsichtigen Entscheidung 

der Beschlusskammer zu äußern. Der Netzbetreiber hat unter anderem mit Schrei­

ben vom 21.12.2017 Stellung genommen. Hierin führt er aus, dass die Berechnung 

der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung nicht nachvollziehbar sei. Bei einer ­

vom Netzbetreiber angenommenen - Eigenkapitalquote von 38,36 % übersteige das 

betriebsnotwendige Vermögen nicht das betriebsnotwendige Eigenkapital um mehr 

als 40 %, sodass das gesamte betriebsnotwenige Eigenkapital mit den Eigenkapital­

zinssätzen für das Alt- und Neuanlagevermögen zu verzinsen sei. 

Hinsichtlich der Einzelheiten des Verfahrens wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 

II. Rechtliche Würdigung 

1. Zuständigkeit 

Zuständige Regulierungsbehörde ist gemäß § 54 Abs. 1 und Abs. 2 S. 1 Nr. 2 EnWG 

die Landesregulierungsbehörde. 

Die Bundesnetzagentur handelt in Wahrnehmung ihrer Aufgaben für das Land Bran­

denburg gemäß dem „Verwaltungsabkommen zwischen der Bundesrepublik 

Deutschland und dem Land Brandenburg über die Wahrnehmung bestimmter Aufga­

ben nach dem Energiewirtschaftsgesetz" vom 27.11./09.12.2013 (Bekanntmachung: 

Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil 1, Nr. 16 vom 

17.03.2014, S. 2 ff.; in Kraft seit dem 18.03.2014). 
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2. 	 Ermittlung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

nach § 4 ARegV 

Die Festlegung der Erlösobergrenzen des Netzbetreibers für die dritte Regulierungs­

periode Gas erfolgt auf Grundlage des § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 

und § 4 Abs. 1 und 2 ARegV. 

Die Regulierungsbehörde bestimmt die Obergrenzen der zulässigen Gesamterlöse 

eines Netzbetreibers aus den Netzentgelten (Erlösobergrenze) gemäß § 4 Abs. 1 

ARegV nach Maßgabe der §§ 5 bis 16 und 24 ARegV. Die Bestimmung der kalen­

derjährlichen Erlösobergrenzen erfolgt durch Festlegung nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 

ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG. 

Gemäß § 1 Abs. 1 ARegV werden die Entgelte für den Zugang zu Energieversor­

gungsnetzen seit dem 01.01.2009 im Wege der Anreizregulierung bestimmt. Die drit­

te Regulierungsperiode der Anreizregulierung dauert fünf Jahre (§ 3 Abs. 2 ARegV). 

Die Beschlusskammer bestimmt die Erlösobergrenze für jedes Kalenderjahr der ge­

samten Regulierungsperiode (§ 4 Abs. 2 S. 1 ARegV). Die kalenderjährlichen Erlös­

obergrenzen des Netzbetreibers in der dritten Regulierungsperiode Gas (2018 bis 

2022) ergeben sich aus Anlage A1. Kalenderjährliche Erlösobergrenzen. 

Die Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbetreibers erfolgt 

in der dritten Regulierungsperiode gemäß § 7 ARegV in Anwendung der in Anlage 1 

zu § 7 ARegV enthaltenen Regulierungsformel 

+ B0 
EOt = KAdnb,t KAvnb,t + (1- Vi) · KAb.t + T ] · (VPlt )

[ VPlo - PFt + KKAt + Qt + (VKt - VKo) + St 

Zur Bestimmung der Erlösobergrenzen ist in einem ersten Schritt das Ausgangsni­

veau gemäß § 6 Abs. 1 ARegV zu bestimmen. Daraufhin sind die dauerhaft nicht 

beeinflussbaren Kostenanteile (KAdnb,t), die vorübergehend nicht beeinflussbaren 

Kostenanteile (KAvnb,t) und die beeinflussbaren Kostenanteile (KAb,t) zuzüglich eines 

etwaigen Effizienzbonus (Bo) zu ermitteln. Zur Gewährleistung des gleichmäßigen 

Abbaus der beeinflussbaren Kostenanteile ist sodann der Verteilungsfaktor {Vt) ge­

mäß § 16 Abs. 1 ARegV zu bestimmen. Im Anschluss sind die weiteren Bestandteile 

der Formel zu ermitteln, also der Wert für die um den generellen sektoralen Produkti­

vitätsfaktor (PFt) bereinigte allgemeine Geldwertentwicklung (VPltNPlo) nach §§ 8 

und 9 ARegV, der Kapitalkostenaufschlag (KKAt) nach § 1Oa ARegV, das Qualitäts-
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element (Qt) nach § 18 ff. ARegV, der volatile Kostenanteil nach § 11 Abs. 5 ARegV 

(VKt - VKo) sowie die Summe der Zu- und Abschläge (St) nach § 5 Abs. 3 ARegV. 

Eine Darstellung der in der Regulierungsformel verwendeten Werte und der für die 

dritte Regulierungsperiode ermittelten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des 

Netzbetreibers findet sich in Anlage A1. Kalenderjährliche Erlösobergrenzen. 

2.1. 	 Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Ermittlung der ka­

lenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 6 ARegV 

Die Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Ermittlung der Erlösobergrenzen erfolgt 

auf Grundlage des § 6 ARegV. Für die dritte Regulierungsperiode ist gemäß § 6 

Abs. 1 ARegV eine Kostenprüfung nach den Vorschriften des Teils 2 Abschnitt 1 

GasNEV durchzuführen. 

Die Kostenprüfung erfolgt nach § 6 Abs. 1 S. 3 ARegV im vorletzten Kalenderjahr vor 

Beginn der Regulierungsperiode auf der Grundlage der Daten des letzten abge­

schlossenen Geschäftsjahres. Dabei gilt gemäß§ 6 Abs. 1 S. 4 ARegV das Kalen­

derjahr, in dem das der Kostenprüfung zugrunde liegende Geschäftsjahr endet, als 

Basisjahr im Sinne der Verordnung. Demnach erfolgt die Kostenprüfung auf der 

Grundlage der Kostendaten des Basisjahres 2015. 

Das von der Beschlusskammer ermittelte Ausgangsniveau des Basisjahres 2015 

ergibt sich aus Anlage 1. 

2.2. 	 Ermittlung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenan­

teile nach § 11 Abs.2 ARegV 

Von dem gemäß § 6 Abs. 1 ARegV ermittelten Ausgangsniveau ist die Höhe der 

nach § 11 Abs. 2 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile im Basisjahr 

der jeweiligen Regulierungsperiode (KAdnb,o) zu bestimmen (Anlage A1. Kalender­

jährliche Erlösobergrenzen). 

Im vereinfachten Verfahren gelten gemäß § 24 Abs. 2 S. 3 ARegV fünf Prozent der 

nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV ermittelten Gesamtkosten als dauerhaft nicht beein­

flussbare Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV (Anlage A 1. Kalenderjährliche 
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Erlösobergrenzen). Bei der Ermittlung der Gesamtkosten bleiben gemäß § 24 

Abs. 2 S. 4 ARegV die Konzessionsabgaben unberücksichtigt. 

2.3. 	 Ermittlung der vorübergehend nicht beeinflussbaren Kos­

tenanteile nach § 11 Abs. 3 ARegV 

Als vorübergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile des jeweiligen Jahres der Re­

gulierungsperiode (KAvnb, t) gelten gemäß § 11 Abs. 3 S. 1 ARegV die mit dem nach 

§ 15 ARegV ermittelten Effizienzwert (EW) multiplizierten Gesamtkosten (GK) nach 

Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile (KAdnb,o) und nach Abzug 

des Kapitalkostenabzugs (KKAbt). Somit gilt: 

KAvnb,t = (GK - KAdnb,o - KKAbt) · EW 

Die Höhe der vorübergehend nicht beeinflussbaren Kosten ist Anlage A1. Kalender­

jährliche Erlösobergrenzen zu entnehmen. 

2.3.1. 	 Kapitalkostenabzug gern. § 6 Abs. 3 ARegV 

Der Kapitalkostenabzug gemäß § 6 Abs. 3 ARegV dient dazu, das zeitliche Absinken 

der Restbuchwerte der im Ausgangsniveau enthaltenen betriebsnotwendigen Anla­

gegüter und damit auch das Absinken der Kosten des Netzbetreibers für Abschrei­

bungen, kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung, kalkulatorische Gewerbesteuer so­

wie für Fremdkapitalzinsen nachzufahren. Dadurch wird berücksichtigt, dass aus sin­

kenden Restbuchwerten sinkende Kapitalkosten resultieren. Haben die Restbuch­

werte den Wert Null erreicht, werden künftig auch keine Kapitalkosten mehr berück­

sichtigt. Damit entfällt der finanzielle Sockel, der in früheren Regulierungsperioden 

dem Ausgleich des Zeitverzugs bis zur Berücksichtigung der Kapitalkosten aus Neu­

investitionen diente. Investitionskosten können zukünftig ohne Zeitverzug über das 

Instrument des Kapitalkostenaufschlags nach § 1Oa ARegV zurückverdient werden. 

Der Erweiterungsfaktor nach § 10 ARegV entfällt ab der dritten Regulierungsperiode 

(§ 34 Abs. 7 S. 1 ARegV). 

Nach § 6 Abs. 3 ARegV ermittelt die Regulierungsbehörde für jedes Jahr der Regu­

lierungsperiode den Kapitalkostenabzug. Kapitalkosten im Sinne des Kapitalkosten-
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abzugs sind die Summe der kalkulatorischen Abschreibungen, der kalkulatorischen 

Eigenkapitalverzinsung, der kalkulatorischen Gewerbesteuer und des Aufwandes für 

Fremdkapitalzinsen. Der Kapitalkostenabzug ergibt sich aus den im Ausgangsniveau 

enthaltenen Kapitalkosten im Basisjahr abzüglich der fortgeführten Kapitalkosten im 

jeweiligen Jahr der Regulierungsperiode. Die fortgeführten Kapitalkosten werden un­

ter Berücksichtigung der im Zeitablauf sinkenden kalkulatorischen Restbuchwerte der 

betriebsnotwendigen Anlagegüter des Ausgangsniveaus sowie der im Zeitablauf sin­

kenden Werte der hierauf entfallenden Netzanschlusskostenbeiträge und Baukos­

tenzuschüsse ermittelt. Bei der Bestimmung des jährlichen Kapitalkostenabzugs 

werden Kapitalkosten aus Investitionen nach dem Basisjahr nicht berücksichtigt. 

In der dritten Regulierungsperiode findet gern. § 34 Abs. 5 ARegV übergangsweise 

kein Abzug von Kapitalkosten statt, die aus Investitionen in betriebsnotwendige An­

lagengüter resultieren, die erstmals zwischen dem 01.01.2007 und dem 31.12.2016 

aktiviert wurden, sofern es sich nicht um von der Bundesnetzagentur genehmigte 

Investitionsmaßnahmen handelt. Dies betrifft zunächst das Sachanlagevermögen, 

Grundstücke und immaterielle Vermögensgegenstände. Zudem werden in diesem 

Zeitraum entstandene Baukostenzuschüsse und Netzanschlusskostenbeiträge bei 

der Berechnung des Kapitalkostenabzugs nicht aufgelöst. Hierbei handelt es sich 

ebenfalls um Kapitalkostenbestandteile, wie sich aus § 6 Abs. 3 S. 4 ARegV ergibt. 

Diese negativen Kapitalkosten resultieren ebenfalls aus Investitionen in betriebsnot­

wenige Anlagengüter, nämlich aus der Herstellung von Endkundenanschlüssen. Es 

entspricht dem Sinn und Zweck der Übergangsregelung, die Kapitalkosteneffekte 

von Neuinvestitionen vollumfänglich vom Kapitalkostenabzug auszunehmen, eine 

Ungleichbehandlung positiver und negativer Kostenbestandteile wäre ökonomisch 

nicht begründbar. Die Restwerte von Sachanlagevermögen, Grundstücken, immate­

riellen Vermögensgegenständen, Baukostenzuschüssen und Netzanschlusskosten­

beiträgen werden für die Zwecke des Kapitalkostenabzugs als unveränderlich be­

trachtet. 

Nach Anlage 2a zur ARegV erfolgt die Ermittlung des Kapitalkostenabzugs eines 

Jahres der Regulierungsperiode anhand der folgenden Formel: 

KKAbt = KK0 - KKt 
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Die Ermittlung der Kapitalkosten im Basisjahr erfolgt auf der Grundlage des Bestands 

betriebsnotwendiger Anlagegüter des Ausgangsniveaus anhand folgender Formel: 

KK0 = AB0 + EKZ0 + GewSt0 + FKZ0 

Die Ermittlung der fortgeführten Kapitalkosten im jeweiligen Jahr der Regulierungs­

periode erfolgt auf der Grundlage des fortgeführten Bestands betriebsnotwendiger 

Anlagegüter des Ausgangsniveaus anhand folgender Formel: 

Hierbei gilt: 

KKAbt = Kapitalkostenabzug im Jahr t 

KKo = Kapitalkosten im Basisjahr 

KKt = Kapitalkosten im Jahr t 

ABo = Kalkulatorische Abschreibungen im Basisjahr 

Aßt = Kalkulatorische Abschreibungen im Jahr t 

EKZo = Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung im Basisjahr 

EKZt = Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung im Jahr t 

GewSto = Kalkulatorische Gewerbesteuer im Basisjahr 

GewStt = Kalkulatorische Gewerbesteuer im Jahr t 

FKZo = Fremdkapitalzinsen im Basisjahr 

FKZt = Fremdkapitalzinsen im Jahr t 

Bezugsgröße für die Ermittlung der Kapitalkosten sind das Sachanlagevermögen und 

das immaterielle Vermögen einschließlich der Anlagen im Bau. Anlagen im Bau wer­

den im jeweiligen Jahr der Regulierungsperiode jedoch grundsätzlich mit Null ange­

setzt, da davon auszugehen ist, dass sie zu diesem Zeitpunkt nicht mehr als solche 

vorhanden sind, sondern durch Anlagengüter im Sachanlagevermögen ersetzt wur­

den. Soweit sich Anlagen im Bau, die im Basisjahr in der Bilanz vorhanden waren, in 

der dritten Regulierungsperiode noch immer im Bau befinden, sind sie im Rahmen 

des Kapitalkostenaufschlags erneut geltend zu machen. 

Die kalkulatorischen Abschreibungen werden gern. § 6 GasNEV und die kalkulatori­

schen Restwerte der Sachanlagen des betriebsnotwendigen Vermögens nach § 7 
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Abs. 1 Nr. 1 bis 3 GasNEV ermittelt, wobei die Fremd- bzw. Eigenkapitalquote des 

Ausgangsniveaus im Jahr 2015 angewendet wird. Der Bewertungszeitpunkt für die 

Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen zu Tagesneuwerten ist das Jahr 

2015. Die Bilanzwerte des übrigen betriebsnotwendigen Vermögens werden im Ver­

hältnis der Bilanzwerte nach § 7 Abs. 1 Nr. 4 GasNEV und dem betriebsnotwendigen 

Vermögen nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 GasNEV des Ausgangsniveaus im Jahr 2015 

angewandt. Die Werte der erhaltenen Baukostenzuschüsse einschließlich passivier­

ter Leistungen der Anschlussnehmer zur Erstattung von Netzanschlusskosten wer­

den gern. § 7 Abs. 2 Nr. 4 GasNEV ermittelt. Das übrige Abzugskapital wird im Ver­

hältnis des Abzugskapitals nach § 7 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 und 5 GasNEV zum betriebs­

notwendigen Vermögen nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 GasNEV des Ausgangsniveaus 

im Jahr 2015 angewandt. Das verzinsliche Fremdkapital wird im Verhältnis des ver­

zinslichen Fremdkapitals nach § 7 Abs. 1 S. 2 GasNEV zum betriebsnotwendigen 

Vermögen nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 GasNEV des Ausgangsniveaus im Jahr 2015 

angewandt. Das betriebsnotwendige Eigenkapital wird nach§ 7 Abs. 1 S. 5 GasNEV 

ermittelt und nach § 7 Abs. 3 GasNEV aufgeteilt. Für die Berechnung der kalkulatori­

schen Eigenkapitalverzinsung werden die Zinssätze aus dem Beschluss BK4-16/161 

angewandt. Die Ermittlung der kalkulatorischen Gewerbesteuer erfolgt nach § 8 

GasNEV. Der Fremdkapitalzinsaufwand ergibt sich als Produkt aus den Fremdkapi­

talzinsen des Jahres 2015 und dem Verhältnis aus dem betriebsnotwendigen Ver­

mögen des jeweiligen Jahres der dritten Regulierungsperiode und dem betriebsnot­

wendigen Vermögen des Jahres 2015. Unter Fremdkapitalzinsen werden dabei nicht 

nur Darlehenszinsen, sondern alle Zinsen und ähnlichen Aufwendungen verstanden, 

da alle Arten von Zinsen aus Verbindlichkeiten des Netzbetriebs resultieren und so­

mit im wirtschaftlichen Ergebnis der Fremdfinanzierung von betriebsnotwendigem 

Vermögen dienen. Fremdkapitalzinsen werden dem Verordnungswortlaut entspre­

chend vollständig, d.h. unter Einschluss eventueller dauerhaft nicht beeinflussbarer 

Kostenbestandteile angesetzt. Soweit dadurch dauerhaft nicht beeinflussbare Kos­

tenbestandteile abgezogen werden, obwohl weiterhin anerkennungsfähige dauerhaft 

nicht beeinflussbare Kosten in entsprechender Höhe vorhanden sind, ist dies durch 

die Anpassung der Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV auszuglei­

chen. 
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Der Kapitalkostenabzug wird für den Netzbetreiber und für jeden Verpächter sowie 

jeden kombinierten Verpächter/Dienstleister separat errechnet. Der Gesamtabzug 

ergibt sich aus der Kumulation aller Einzelabzüge. Soweit bei Pachtmodellen im 

Rahmen der Kostenprüfung festgestellt wurde, dass das kalkulatorische Pachtentgelt 

das tatsächlich gezahlte Pachtentgelt übersteigt und infolgedessen nur das tatsächli­

che Entgelt im Ausgangsniveau berücksichtigt wurde, wird für die Zwecke des Kapi­

talkostenabzugs bei dem betreffenden Verpächter der Abzug errechnet, welcher sich 

bei Ansatz des kalkulatorischen Pachtentgelts ergeben würde. Entsprechendes gilt 

für kombinierte Verpächter/Dienstleister. Sollte sich bei einem Unternehmen z.B. we­

gen negativen Eigenkapitals rechnerisch ein negativer Kapitalkostenabzug ergeben, 

findet kein Abzug statt, da dieser andernfalls wie ein Zuschlag wirken und somit so­

wohl dem Verordnungswortlaut „Kapitalkostenabzug" als auch dem Sinn und Zweck 

der Regelung widersprechen würde. 

Der Anlage A2 sowie den Anlagen A2.1 und A2.2 lassen sich die Auswirkungen des 

Kapitalkostenabzugs beim Netzbetreiber ohne Berücksichtigung zukünftiger Kapi­

talkostenaufschläge während der dritten Regulierungsperiode entnehmen. 

2.3.2. Effizienzwert gern. § 24 Abs. 2 S. 2 ARegV 

Die Beschlusskammer hat im vereinfachten Verfahren für die dritte Regulierungspe­

riode gemäß § 24 Abs. 2 S. 2 ARegV den gewichteten durchschnittlichen Wert aller 

in dem bundesweiten Effizienzvergleich nach den§§ 12 bis 14 ARegV für die voran­

gegangene Regulierungsperiode ermittelten und nach § 15 Abs. 1 ARegV bereinig­

ten Effizienzwerte (gemittelter Effizienzwert) zugrunde zu legen. Dieser gemittelte 

Effizienzwert beträgt 

93,46 Prozent. 

Für Strom und Gas wird jeweils ein gesonderter gemittelter Effizienzwert gebildet. 

Eine getrennte Berechnung für Strom und Gas verhindert, dass der gemittelte Effizi­

enzwert der Stromnetzbetreiber höher ins Gewicht fällt als derjenige für Gasnetzbe­

treiber und trägt den Besonderheiten der Effizienzvergleiche für Strom- und Gasnet­

ze Rechnung. 

Die Begründung zum Verordnungstext (BR-Drs. 417/07, S. 69) nennt als mögliche 

Gewichtungsmerkmale Mengen, Erlöse, die Zahl der Zählpunkte oder Kunden. Als 
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Gewichtungsmerkmal hat die Bundesnetzagentur die Aufwandsparameter (mit nicht 

standardisierten Kapitalkosten) des Netzbetreibers (Gesamtkosten abzüglich der 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile) herangezogen. Durch dieses Gewich­

tungsmerkmal fließen indirekt sämtliche Strukturparameter ein, welche die Höhe des 

Effizienzwertes beeinflussen. 

2.4. Ermittlung der beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 

Abs. 4ARegV 

2.4.1. Beeinflussbare Kostenanteile im Basisjahr 

Als beeinflussbare Kostenanteile des jeweiligen Jahres der Regulierungsperiode gel­

ten gern.§ 11 Abs. 4 S. 1 ARegV die Gesamtkosten nach Abzug der dauerhaft nicht 

beeinflussbaren Kostenanteile des Ausgangsniveaus, nach Abzug des Kapitalkos­

tenabzugs des jeweiligen Jahres der Regulierungsperiode und nach Abzug der vo­

rübergehend nicht beeinflussbaren Kostenanteile des jeweiligen Jahres der Regulie­

rungsperiode. Daraus folgt: 

KAb,t = GK - KAanb,o - KKAbt - KAvnb,t 

Die Höhe der beeinflussbaren Kostenanteile ist Anlage A 1. Kalenderjährliche Er­

lösobergrenzen zu entnehmen. 

2.4.2. Individuelle Effizienzvorgabe nach § 16 ARegV 

Die Festlegung der Erlösobergrenze durch die Regulierungsbehörde hat gemäß 

§ 16 Abs. 1 ARegV so zu erfolgen, dass die nach den§§ 12 bis 15 ARegV ermittel­

ten, monetär bewerteten Ineffizienzen (beeinflussbarer Kostenanteil, KA b,o) unter 

Anwendung eines Verteilungsfaktors (Vt) rechnerisch innerhalb der Regulierungspe­

riode gleichmäßig abgebaut werden (individuelle Effizienzvorgabe). 

Eine Regulierungsperiode dauert gemäß § 3 Abs. 2 ARegV fünf Jahre. Somit hat der 

Abbau der ermittelten monetär bewerteten Ineffizienzen innerhalb von fünf Jahren zu 

geschehen. Daraus ergibt sich ein Verteilungsfaktor (Vt) von 0,2 • t. 

Jahr t Vt 
2018 1 0,2 
2019 2 0,4 
2020 3 0,6 
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Jahr t 
2021 4 0,8 

2022 5 1,0 

Die Höhe der nicht abgebauten beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 

ARegV des jeweiligen Kalenderjahres ergibt sich aus Anlage A1. Kalenderjährliche 

Erlösobergrenzen. 

2.5. Verbraucherpreisgesamtindex nach§ 8 ARegV 

Gemäß § 8 ARegV ergibt sich der Wert für die allgemeine Geldwertentwicklung aus 

dem durch das Statistische Bundesamt veröffentlichten Verbraucherpreisgesamtin­

dex (VPI). Für die Bestimmung der Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 1 ARegV wird 

der VPI des vorletzten Kalenderjahres vor dem Jahr, für das die Erlösobergrenze gilt, 

verwendet (VPlt). Dieser wird ins Verhältnis gesetzt zum VPI für das Basisjahr (VPl0). 

Basisjahr ist gemäß § 6 Abs. 1 ARegV das Jahr 2015. Gemäß Statistischem Bun­

desamt beträgt der VPI für das Jahr 2015 106,9 (bei einer Normierung auf das Jahr 

2010), für das Jahr 2016 107 ,4 (ebenfalls bei einer Normierung auf das Jahr 2010) 

und für das Jahr 2017 109,3 (ebenfalls bei einer Normierung auf das Jahr 2010) (ab­

rufbar im Internet unter: https://www-genesis.destatis.de/genesis/online > Suche 

nach: 61111-0001). Entsprechend des Terms VPltNPl0 der in Anlage 1 zu § 7 

ARegV aufgeführten Regulierungsformel ergibt das Verhältnis des VPI für das Jahr 

2016 zum VPI für das Jahr 2015 für das erste Jahr der dritten Regulierungsperiode 

(2018) einen Inflationsfaktor in Höhe von 1,0047. Für das zweite Jahr der dritten Re­

gulierungsperiode (2019) ergibt sich ein Inflationsfaktor in Höhe von 1,0225. 

Für die Folgejahre der dritten Regulierungsperiode (2020 bis 2022) hat die Be­

schlusskammer die relative prozentuale Veränderung des VPI des Jahres 2016 

(107,4) gegenüber 2017 (109,3) fortgeschrieben, da im Zeitpunkt der Beschlussfas­

sung noch keine Erkenntnisse hinsichtlich des VPI der Kalenderjahre 2018 bis 2020 

vorliegen konnten, diese indes bei der Ermittlung des VPI der verschiedenen Jahre 

der Regulierungsperiode zugrunde zu legen sind. Das Vorgehen der Beschluss­

kammer ist zweckmäßig, da der Netzbetreiber einerseits gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 

ARegV bei einer Änderung des Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV zur 

Anpassung der Erlösobergrenze verpflichtet ist und so andererseits eine möglichst 
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sachgerechte Abschätzung der zukünftigen Entwicklung des VPI erfolgen kann. An­

ders als noch in der zur Anhörung übermittelten Version des Beschlusses liegen da­

bei nunmehr Daten des Jahres 2017 vor, sodass die VPl-Werte und deren Berech­

nung für die Folgejahre auf aktualisierter Basis ermittelt werden konnten. 

Es wurden somit folgende VPl-Werte angesetzt: 

Jahr VPI 
2015 106,9 
2016 107,4 
2017 109,3 
2018 111,1 
2019 112,9 
2020 114,7 

Für das dritte Jahr der dritten Regulierungsperiode (2020) wurde demgemäß ein In­

flationsfaktor in Höhe von 1,0393, für das vierte Jahr der dritten Regulierungsperiode 

(2021) ein Inflationsfaktor in Höhe von 1,0561 und für das fünfte Jahr der dritten Re­

gulierungsperiode (2022) ein Inflationsfaktor in Höhe von 1,0730 zugrunde gelegt. 

Die Inflationsfaktoren für die jeweiligen Jahre in Bezug auf das Basisjahr - d. h. die 

relative prozentuale Änderung des VPI des jeweiligen Jahres gegenüber dem VPI 

des Basisjahres 2010 - ist in nachstehender Tabelle als zweistellig gerundeter Pro­

zentwert dargestellt: 

Jahr VPltNPlo 
2018 0,47% 
2019 2,25% 
2020 3,93% 
2021 5,61% 
2022 7,30% 

Die Beschlusskammer hat diese Werte bei der Festlegung der kalenderjährlichen 

Erlösobergrenzen der Jahre 2018 bis 2022 berücksichtigt (Anlage A1. Kalender­

jährliche Erlösobergrenzen). 
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2.6. Genereller sektoraler Produktivitätsfaktor nach § 9 ARegV 

Im Rahmen der Anreizregulierung ist bei der Bestimmung der Erlösobergrenzen zu 

berücksichtigen, wie sich die Produktivität der gesamten Branche abweichend von 

der Gesamtwirtschaft entwickelt. Dies erfolgt durch den generellen sektoralen Pro­

duktivitätsfaktor (PFt). 

Gemäß § 9 Abs. 1 ARegV wird der generelle sektorale Produktivitätsfaktor aus der 

Abweichung des netzwirtschaftlichen Produktivitätsfortschritts vom gesamtwirtschaft­

lichen Produktivitätsfortschritt sowie der gesamtwirtschaftlichen Einstandspreisent­

wicklung von der netzwirtschaftlichen Einstandspreisentwicklung ermittelt. 

Gemäß§ 9 Abs. 3 ARegV hat die Bundesnetzagentur ab der dritten Regulierungspe­

riode den generellen sektoralen Produktivitätsfaktor für Gas- und Stromnetzbetreiber 

für die gesamte Regulierungsperiode zu ermitteln. Mit Beschluss vom 21.02.2018, 

Az. BK4-17-093, hat die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur den generellen 

sektoralen Produktivitätsfaktor für Gasnetzbetreiber für die dritte Regulierungsperio­

de festgelegt. Für Gasversorgungsnetze beträgt dieser 0,49 %. 

In Anlage 1 zu § 7 ARegV wird die Variable PFt als der generelle sektorale Produkti­

vitätsfaktor nach Maßgabe des § 9 ARegV definiert, der die Veränderungen des ge­

nerellen sektoralen Produktivitätsfaktors für das Jahr t der jeweiligen Regulierungs­

periode im Verhältnis zum ersten Jahr der Regulierungsperiode wiedergibt. Die Ver­

änderungen des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für das Jahr t der jeweili­

gen Regulierungsperiode im Verhältnis zum ersten Jahr der Regulierungsperiode 

(PFt) ergeben sich demgemäß mittels der folgenden Formel: PFt = (1 + o,0049t-1 (An­

lage A1. Kalenderjährliche Erlösobergrenzen). 

2.7. Kapitalkostenaufschlag nach § 1Oa ARegV 

Sofern der Netzbetreiber gern. § 4 Abs. 4 Nr. 1 ARegV die Anpassung der kalender­

jährlichen Erlösobergrenzen aufgrund eines Kapitalkostenaufschlags nach § 1 Oa 

ARegV (KKAt) beantragt hat, wird über diesen Antrag in einem gesonderten Be­

schluss entschieden. 

2.8. Qualitätselement nach § 19 ARegV 
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Auf die Erlösobergrenzen werden gemäß§ 24 Abs. 3 ARegV im vereinfachten Ver­

fahren keine Zu- oder Abschläge nach Maßgabe des § 19 ARegV vorgenommen. 

2.9. 	 Volatile Kostenanteile nach § 11 Abs. 5 ARegV 

Als volatile Kostenanteile gelten gemäß § 11 Abs. 5 S. 1 ARegV Kosten für die Be­

schaffung von Treibenergie. Andere beeinflussbare oder vorübergehend nicht beein­

flussbare Kostenanteile, insbesondere Kosten für die Beschaffung von Verlustener­

gie, deren Höhe sich in einem Kalenderjahr erheblich von der Höhe des jeweiligen 

Kostenanteils im vorhergehenden Kalenderjahr unterscheiden kann, gelten nur dann 

als volatile Kostenanteile, soweit die Regulierungsbehörde dies nach § 32 Abs. 1 

Nr. 4a ARegV festgelegt hat. Kapitalkosten oder Fremdkapitalkosten gelten nicht als 

volatile Kostenanteile. Gemäß Festlegung der Beschlusskammer 9 vom 15.05.2014 

(BK9-14/606) gelten Kosten für Lastflusszusagen als volatile Kostenanteile i.S.d 

§ 11 Abs. 5 ARegV. Für Verteilernetzbetreiber hat dies jedoch keine Relevanz. 

2.10. 	 Saldo des Regulierungskontos nach § 5 ARegV 

Der Saldo des Regulierungskontos nach § 5 ARegV wird jährlich vom Netzbetreiber 

ermittelt und von der Beschlusskammer gemeinsam mit dessen Verteilung in einem 

gesonderten Verfahren genehmigt. Der Netzbetreiber ist gemäß § 4 Abs. 4 S. 3 

ARegV verpflichtet, einmal jährlich einen Antrag auf Anpassung der Erlösobergrenze 

nach Maßgabe des § 5 ARegV zu stellen. § 5 Abs. 3 S. 2 ARegV bestimmt, dass der 

ermittelte und verzinste Saldo des Regulierungskontos durch Zu- oder Abschläge auf 

die Erlösobergrenzen verteilt werden muss. Der Saldo des Regulierungskontos wird 

im Rahmen des gesonderten Verfahrens ausgeglichen; bei der Festlegung der ka­

lenderjährlichen Erlösobergrenzen durch diesen Beschluss werden insoweit keine 

Beträge berücksichtigt. 

3. 	 Rückwirkende Festlegung der kalenderjährlichen Erlös­

obergrenzen 

Die rückwirkende Festlegung der Erlösobergrenzen verstößt nicht gegen das in § 

21a Abs. 5 S. 4 EnWG statuierte Gebot der Erreichbarkeit. Die Effizienzvorgaben für 
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das Jahr 2018 können auch rückwirkend mit einem Verzug von 2-3 Monaten festge­

legt werden. Grundsätzlich gilt zwar, dass die Systematik der ARegV einen erlös­

ober-grenzenfreien Zeitraum prinzipiell nicht vorsieht und die Festlegung der Erlös­

ober-grenzen für die dritte Regulierungsperiode grundsätzlich im Jahr 2017 hätte 

erfolgen sollen, um einen Abbau der Ineffizienzen verteilt über das gesamte Jahr 

2018 zu ermöglichen. Gleichwohl kommt eine rückwirkende Festlegung in Betracht. 

So sieht Art. 37 Abs. 10 der Richtlinie 2009173/EG vor, dass die Regulierungsbehör­

den befugt sind, vorläufig geltende Übertragungs- und Verteilungstarife festzulegen 

oder zu genehmigen und über geeignete Ausgleichsmaßnahmen zu entscheiden, 

falls sich die Festlegung der Tarife verzögert. Entsprechend ist in § 20 Abs. 1 S. 2 

EnWG geregelt, dass Netzbetreiber verpflichtet sind, zum 15. Oktober eines jeden 

Jahres für das Folgejahr vorläufige Entgelte zu veröffentlichen, wenn die Entgelte für 

den Netzzugang bis zum 15. Oktober nicht ermittelt worden sind. Wenn aber vorläu­

fige Regelungen im Zusammenhang mit der Festlegung der Erlösobergrenze für ein 

Kalenderjahr zulässig sind, muss auch eine rückwirkende endgültige Festlegung von 

Erlös-obergrenzen zulässig sein (vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 14. Septem­

ber 2016, Vl-3 Kart 175/14 (V), Rn. 118 ff., juris). 

Dem Netzbetreiber war vor Beginn der dritten Regulierungsperiode der Effizienzwert 

im vereinfachten Verfahren bekannt. Er war auch über die anderen für die Festle­

gung der Erlösobergrenze wesentlichen Elemente informiert bzw. waren diese auf­

grund entsprechender Mitteilung der Beschlusskammer abschätzbar. Auf dieser Ba­

sis war der Netzbetreiber bereits Ende 2017 in der Lage, die beeinflussbaren Kosten 

des Jahres 2018 anzupassen. Hinzu kommt, dass die Effizienzvorgaben rein rechne­

risch und losgelöst von der betriebswirtschaftlichen Realität erfolgen, mithin der Ab­

bau von Ineffizienzen vor oder nach dem Beginn des jeweiligen Kalenderjahres einer 

Regulierungsperiode erfolgen kann (vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 14. Sep­

tember 2016, Vl-3 Kart 175/14 (V), Rn. 121 f., juris). 

Aufgrund der Rechtsprechung des OLG Düsseldorf zur rückwirkenden Festlegung 

des Qualitätselements nach § 19 ARegV sieht sich die Beschlusskammer veranlasst, 

hilfsweise Ermessenserwägungen in Bezug auf die rückwirkende Festlegung der Er­

lösobergrenzen in diesem konkreten Einzelfall anzustellen. Der Beschlusskammer ist 

bewusst, dass rückwirkende Festlegungen von Erlösobergrenzen die Ausnahme sein 

sollten (vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 15.02.2017, Vl-3 Kart 155/15 (V), Rn. 
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38, juris). Im Rahmen des ihr zustehenden Regulierungsermessens hat sich die Be­

schlusskammer entschieden, von einer vorläufigen Festlegung von Erlösobergrenzen 

nach § 72 EnWG abzusehen und die Erlösobergrenzen rückwirkend zum 01.01.2018 

festzulegen. 

Bei der Entscheidung hat die Beschlusskammer neben dem in§ 72 EnWG angeleg­

ten bzw. sich aus der rückwirkenden Neubescheidung ergebenden Zweck einer Vor­

gabe von Erlösobergrenzen einschließlich Effizienzvorgaben für die gesamte Regu­

lierungsperiode auch das Interesse des Netzbetreibers an Rechtssicherheit und an 

einer nach § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG angemessenen, wettbewerbsfähigen und risiko­

angepassten Verzinsung des eingesetzten Kapitals sowie das Interesse der Netznut­

zer an den in§ 1 Abs. 1 EnWG genannten Aspekten einer sicheren, preisgünstigen 

und effizienten leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit Gas berück­

sichtigt. 

Eine vorläufige Festlegung von Erlösobergrenzen nach § 72 EnWG war aus Sicht 

der Beschlusskammer nicht zweckdienlich für das Verfahren zur Festlegung der ka­

lenderjährlichen Erlösobergrenzen sowie die Vereinnahmung von Netzentgelten. 

Zum Jahresende 2017 waren dem Netzbetreiber alle wesentlichen Elemente zur 

Festlegung der Erlösobergrenze des Jahres 2018 nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV be­

kannt bzw. waren diese aufgrund entsprechender Mitteilung der Beschlusskammer 

abschätzbar. Eine vorläufige Festlegung hätte also keinen wesentlichen inhaltlichen 

Mehrwert gehabt, sondern lediglich die dem Netzbetreiber bekannten Tatsachen in 

Form eines vorläufigen Bescheides förmlich festgehalten. Im Gegenzug hätte eine 

vorläufige Festlegung einen Mehraufwand sowohl auf Seiten der Behörde und der 

Netzbetreiber in Form von Erstellung und Zustellung der Bescheide sowie kritischer 

Durchsicht durch die Netzbetreiber bedeutet; auch Gerichtsverfahren gegen die vor­

läufigen Festlegungen wären nicht auszuschließen gewesen. Die Beschlusskammer 

sah es als sachdienlich an, sämtliche Ressourcen auf die zügige Abwicklung der pa­

rallel laufenden Verwaltungsverfahren (Verfahren zur Genehmigung des Saldos der 

Regulierungskonten der Jahre 2012 bis 2016 nach§ 5 ARegV sowie von Kapitalkos­

tenaufschlägen nach § 1 Oa ARegV, Erweiterungsfaktoren nach § 10 ARegV sowie 

Verfahren zu Netzübergängen nach § 26 ARegV) sowie auf die Neuberechnung der 

Effizienzvergleiche der Gasverteilernetzbetreiber und Fernleitungsnetzbetreiber zu 

bündeln, um die endgültige Festlegung der Erlösobergrenzen für die dritte Regulie-
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rungsperiode und auch deren rechtssichere Anpassung nach § 4 Abs. 3 und 4 

ARegV zeitnah zu ermöglichen. 

In die Abwägung ist auch eingeflossen, dass die zeitliche Verzögerung mit 2-3 Mona­

ten nicht gravierend war und dem Netzbetreiber rechtzeitig seine individuellen Effizi­

enzvorgaben für die dritte Regulierungsperiode bekannt waren. 

Ebenfalls in die Abwägung eingeflossen ist die konkrete Situation zum Jahresende 

2017, in der es auf Seiten der Beschlusskammer zu der bereits angesprochenen er­

heblichen Verfahrensbündelung gekommen ist. Hintergrund hierfür war die zeitliche 

Überschneidung der Prozesse der Festlegung der Erlösobergrenzen im vereinfach­

ten Verfahren, im Regelverfahren für Gasverteilernetzbetreiber sowie für Fernlei­

tungsnetzbetreiber. Neben diesen Verfahren waren aufgrund der Neufassung von § 

5 ARegV und § 1Oa ARegV prinzipiell bis zum Ende des Jahres 2017 entsprechende 

Verfahren zur Genehmigung des Saldos der Regulierungskonten der Jahre 2012 bis 

2016 sowie von Kapitalkostenaufschlägen durchzuführen. Bezüglich der Verfahren 

zur Bestimmung des Saldos der Regulierungskonten ist erforderlich, dass vorgreifli­

che Verfahren nach § 1 O ARegV zu Erweiterungsfaktoranträgen sowie nach § 26 

Abs. 2 ARegV zu teilweisen Netzübergängen beschieden sein müssen, bevor die 

Entscheidungen zur Genehmigung der entsprechende Regulierungskontosalden 

spruchreif sind. Zusätzlich zu diesen Punkten ergab sich ein nicht unerheblicher 

Mehraufwand durch die Neuberechnungen der Effizienzvergleiche der Gasverteiler­

netzbetreiber und Fernleitungsnetzbetreiber für die dritte Regulierungsperiode auf­

grund der erst im Dezember 2017 aufgefallenen Fehler bei der Vergleichsbarkeits­

rechnung nach § 14 Abs. 1 Nr. 3 ARegV. Hinzu kommt, dass in Konsequenz des 

Fehlers der generelle sektorale Produktivitätsfaktor für die dritte Regulierungsperiode 

von der zuständigen Beschlusskammer 4 erst am 13.12.2017 vorläufig festgelegt 

wurde und unter diesem Aspekt eine endgültige Festlegung der kalenderjährlichen 

Erlösobergrenzen für die dritte Regulierungsperiode nicht in Betracht kam. Auf Seiten 

des Netzbetreibers war hingegen das festgestellte Ausgangsniveau durch Mitteilung 

vom 22.11.2017 bekannt. Daneben standen alle wesentlichen Elemente zur Bestim­

mung der festzulegenden Erlösobergrenzen einschließlich des vorläufig mit 0,49 % 

festgelegten generellen sektoralen Produktivitätsfaktors nach § 9 ARegV fest, so 

dass die Erlösobergrenze des Jahres 2018 durch Schätzungen bestimmt werden 

konnte. Lediglich der Wert des Kapitalkostenabzugs nach § 6 Abs. 3 ARegV musste 
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vom Netzbetreiber geschätzt werden. Hierzu war eine Berechnung nach den Vorga­

ben der ARegV erforderlich. Entsprechende Schätzvorgaben wurden dem Netzbe­

treiber indes über die im September 2017 im Internet veröffentlichten „Hinweise der 

Beschlusskammer 9 für Gasnetzbetreiber in Zuständigkeit bzw. in Organleihe der 

Bundesnetzagentur zur Veröffentlichung von Entgelten gemäß § 20 Abs. 1 S. 2 

EnWG zum 15.10.2017" sowie im einem Schreiben vom 05.12.2017 zu den Mittei­

lungspflichten gemäß § 28 ARegV zum 01.01.2018 gemacht. 

Angesichts der sich nicht als gravierend erweisenden Verzögerung, der frühzeitigen 

Kenntnis des Netzbetreibers der wesentlichen für die Berechnung der Erlösober­

grenzen maßgeblichen Werte insbesondere des Effizienzwertes für die dritte Regu­

lierungsperiode sowie der unvermeidbaren Verfahrensbündelung zum Jahresende 

2017 auf Seiten der Behörde erachtet die Beschlusskammer die rückwirkende Fest­

legung der Erlösobergrenze für das Jahr 2018 als vom Ermessen gedeckt. 

Aus Sicht der Beschlusskammer überwiegt hier das Interesse an der (rückwirkenden) 

Festlegung von Erlösobergrenzen ab Beginn der dritten Regulierungsperiode. Die 

gegen die rückwirkende Festlegung sprechenden Prinzipien des Vertrauensschutzes 

hat die Beschlusskammer demgegenüber im konkreten Fall als nachrangig bewertet. 

In besonderem Maße für die rückwirkende Festlegung sprechen hier die einen gro­

ßen Teil der Öffentlichkeit betreffenden und nur mit einer materiell richtigen Erlös­

obergrenzenfestlegung nach den Vorgaben des EnWG, der ARegV und der GasNEV 

zu erreichenden Ziele. Rechtmäßig bestimmte Erlösobergrenzen dienen - den in§ 1 

Abs. 1 EnWG genannten Zwecken entsprechend - einer sicheren, preisgünstigen 

und effizienten leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit Gas. Die Netz­

regulierung dient gemäß § 1 Abs. 2 EnWG daneben den Zielen der Sicherstellung 

eines wirksamen und unverfälschten Wettbewerbs bei der Versorgung mit Gas sowie 

der Sicherung eines langfristig angelegten leistungsfähigen zuverlässigen Netzbe­

triebs. Schließlich sind gemäß § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG Entgelte auf der Grundlage 

der Kosten einer Betriebsführung, die denen eines effizienten und strukturell ver­

gleichbaren Netzbetreibers entsprechen müssen, unter Berücksichtigung u.a. von 

Anreizen für eine effiziente Leistungserbringung zu bilden. Diese Ziele erachtet die 

Beschlusskammer als besonders wichtig, die Verwirklichung dieser Ziele ist über­

haupt Sinn der Netz- und der Entgeltregulierung. Sie dienen der Allgemeinheit und 

sind für diese von überragender Bedeutung. Nur mit rechtmäßigen Erlösobergrenzen 
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für die gesamte Dauer einer Regulierungsperiode können die genannten Ziele opti­

mal erreicht werden. 

Die Entscheidung, die Erlösobergrenze für das Jahr 2018 rückwirkend festzulegen, 

ist auch verhältnismäßig. Die Entscheidung dient dem legitimen öffentlichen Zweck, 

entsprechend den Vorgaben des EnWG, der ARegV und der GasNEV für die gesam­

te Dauer einer Regulierungsperiode Erlösobergrenzen festzulegen. Die rückwirkende 

Festlegung ist hierzu geeignet, insbesondere werden dadurch rückwirkende Effizi­

enzvorgaben ermöglicht. Sie ist auch erforderlich, da zum jetzigen Zeitpunkt ein 

gleich geeignetes, milderes Mittel nicht mehr zur Verfügung steht. Die Entscheidung 

ist schließlich auch angemessen. Das Interesse des Netzbetreibers, für den Zeitraum 

der Rückwirkung keinen weiteren Vorgaben gemäß dieses Beschlusses zu unterlie­

gen und insbesondere keine Ineffizienzen abbauen zu müssen, muss aus Sicht der 

Beschlusskammer hinter dem Interesse der Allgemeinheit an einer sicheren, preis­

günstigen und effizienten leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit Gas 

zurückstehen. Dem Netzbetreiber war weit vor Beginn der dritten Regulierungsperio­

de der für ihn schließlich auch förmlich festgelegte Effizienzwert in Höhe von 93,46 % 

bekannt, so dass er ohnehin stets gehalten war, vorhandene Ineffizienzen abzubau­

en. Etwaige Abweichungen zu bislang tatsächlich vereinnahmten Entgelten können 

ohne weiteres über das Regulierungskonto nach§ 5 ARegV abgewickelt werden. 

III. Meldepflichten 

Die Anordnung des Tenors zu 2.) ergeht auf der Grundlage der§ 29 Abs. 1 EnWG 

i. V. m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV. 

Gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV ist der Netzbetreiber bei einer Änderung des 

Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV verpflichtet, die Erlösobergrenze je­

weils zum 1. Januar eines Kalenderjahres anzupassen. Gleiches gilt bei der Ände­

rung von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 

ARegV und volatilen Kostenanteilen gemäß § 11 Abs. 5 ARegV. Einer erneuten 

Festlegung der Erlösobergrenze bedarf es ausweislich § 4 Abs. 3 S. 2 ARegV in die­

sen Fällen nicht. 

Die entsprechende Verpflichtung des Netzbetreibers zur Anpassung der Erlösober­

grenzen ist ausweislich der.Verordnungsbegründung in der Festlegung aufzunehmen 
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(BR-Drs. 417/07, S. 44 f.). Die Verpflichtung zur Anpassung der Erlösobergrenzen 

wird daher gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG nochmals 

ausdrücklich angeordnet. Dies dient der Durchsetzung der Rechtslage, da hiermit die 

Möglichkeit eröffnet wird, die Verpflichtung nach§ 94 EnWG durchzusetzen. 

IV. Netzübergänge 

Die Anordnung des Tenors zu 3.) ergeht auf Grundlage der § 29 Abs. 1 EnWG 

i. V. m. § 32 Abs. 1 Nr. 11 und § 28 S. 1 Nr. 8 ARegV. 

Gemäß § 28 S. 1 Nr. 8 ARegV ist der Netzbetreiber verpflichtet, den Übergang von 

Netzen, Netzzusammenschlüssen und -aufspaltungen nach§ 26 ARegV anzuzeigen; 

die Netzbetreiber haben darüber hinaus unverzüglich den Übergang des Netzbe­

triebs anzuzeigen, soweit sich ein Wechsel des zuständigen Netzbetreibers ergeben 

hat.. Nach Maßgabe der§§ 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 32 Abs. 1 Nr. 11 ARegV kann 

die Bundesnetzagentur Entscheidungen zu Umfang, Zeitpunkt und Form der nach 

den§§ 27 und 28 ARegV zu erhebenden und mitzuteilenden Daten, insbesondere zu 

den zulässigen Datenträgern und Übertragungswegen treffen. In Ausübung dieser 

Befugnis ordnet sie an, dass der Netzbetreiber ohne schuldhaftes Zögern den Über­

gang von Netzen, Netzzusammenschlüssen und -aufspaltungen nach § 26 ARegV 

anzuzeigen hat. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Bundesnetzagentur zeitnah 

von dem Sachverhalt erfährt und sicherstellen kann, dass die Vorgaben des § 26 

ARegV eingehalten werden. Die Anordnung dient der Durchsetzung der Rechtslage, 

da hiermit die Möglichkeit eröffnet wird, die Verpflichtung nach § 94 EnWG durchzu­

setzen. 
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V. Gebühren 


Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach§ 91 EnWG. 


VI. Anlagenverweis 


Die folgenden Anlagen sind Bestandteil dieses Beschlusses: 


• 	 Anlage A1, Anlage A2, Anlage A2.1.-NB und A2.2.-NB 


• 	 Anlage 1-NB nebst Anlage 1-NB, Anlage 2.1-NB, Anlage 2.2-NB, Anlage 3­

NB, Anlage 3.1-NB, Anlage 4-NB, Anlage 5-NB 
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RECHTSBEHELFSBELEHRUNG 

Gegen diesen Beschluss kann binnen einer Frist von einem Monat nach Zustellung 

Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist schriftlich bei der Bundesnetza­

gentur (Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die 

Beschwerde innerhalb der Frist beim 

Brandenburgischen Oberlandesgericht (Hausanschrift: Gertrud-Piter-Platz 11, 14770 

Brandenburg an der Havel) 

eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt 

einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag 

von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Be­

schwerdebegründung muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und 

seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsachen 

und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt, enthalten. Die Beschwerde­

schrift und Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet 

sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Bonn, den 05.03.2018 
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